
D- !Jb8o der Beilagen zu den Stenographisch~~~ptokonen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperic;>.de 

der Abgeordneten Hums, Mag. Kukacka 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mi t dem da-S-GÜterb~iÖ:t(ieiü~g~'~~-"-"-
"11 , 

setz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Güterbeförderungsgesetz geänd'ert 

wird 
·;1, .. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Güterbeförderungsgesetz, BGBI. Nr. 63/1952, zuletzt geän­

dert durch das BundesgesetzBGBI. Nr. 126/1993, wird wie folgt 

geändert: 

1. § lAbs. 3 lautet: 

n(3) Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere Bestim­

mungen trifft, gilt für die gewerbsmäßige Beförderung von 

Gütern mit Kraftfahrzeugen die Gewerbeordnung 1973 mit der 

Maßgabe, daß das Güterbeförderungsgewarbe als bewilli­

gungspflichtiges gebundenes Gewerbe gilt." 

2. In § 3 Abs. 1 entfällt der Klammerausdruck n(§ 5 Z:2 GewO 

1973)11 und in Abs. 6 der K1anunerausdruck II(§ 46 Abs. 4 

GewO 1973)". 

3. § 4 Abs. 1 Z 2 lautet: 

"2. für die Beförderung von Gütern auf Grund einer Berech­

tigung für Spediteure gemäß § 126 Z 25 GewO 1973". 

4. § 5 Abs. 1 und 2 lauten: 

"(I) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn neben 
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den allgemeinen Voraussetzungen für die Ausübung eines 

bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes 

1. die Zuverlässigkeit, 

2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und 

3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) 

vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend dem be­

absichtigten Konzessionsumfang (§ 3a) in der in Aussicht 

genommenen Standortgemeinde oder einer daran unmittelbar 

angrenzenden Gemeinde über die erforderlichen Abstellplät­

ze außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu ver­

fügen. Sämtliche Voraussetzungen müssen während der gesam­

ten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden diese Vor­

aussetzungen vom Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so 

ist die Konzession unbeschadet der Bestimmungen der §§ 87 

bis 91 der Gewerbeordnung 1973 von der zur Erteilung der 

Konzession zuständigen Behörde zu entziehen. Die zuständi­

ge Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

ist vor der Erteilung der Konzession oder der Genehmigung 

der Übertragung der Ausübung des Gewerbes an einen Pächter 

aufzufordern, zur. Frage der Leistungsfähigkeit des Betrie­

bes ein Gutachten abzugeben. § 340 Abs. 2 GewO 1973 gilt 

sinngemäß. 

(2) Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann nicht gege­

ben, wenn 

1. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte von einem 

Gericht zu einer drei Monate übersteigenden Frei­

heitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 

180 Tagessätzen verurteilt wurde, solange die Ver­

urteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung 

der Auskunft aus dem Strafregister unterliegt (§§ 1 

bis 6 Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68), oder 

2. dem Antragsteller oder Gewerbeberechtigten auf Grund 

der geltenden Vorschriften die Bewilligung zur 

Ausübung des Güterbeförderungsgewerbes rechtskräftig 

entzogen wurde, oder 

3. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte wegen 
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schwerwiegender und wiederholter Verstöße gegen die 

Vorschriften über 

a) die für den Berufszweig geltenden Entlohnungs­

und Arbeitsbedingungen oder 

b) die Güterbeförderung, insbesondere die Lenk- und 

Ruhezeiten der Fahrer, die Gewichte und Abmessun­

gen der Kraftfahrzeuge und die Sicherheit im 

Straßenverkehr und der Kraftfahrzeuge, 

rechtskräftig bestraft wurde." 

5. § 5 Abs. 7 lautet: 

"(7) Die Voraussetzung der Leistungsfähigkeit des Betrie­

bes entfällt, wenn der Rechtsträger, der gemäß § 11 Abs. 3 

bis 6 GewO 1973 durch sechs Monate zur weiteren Gewerbe­

ausübung auf Grund der Konzession eines anderen Rechtsträ­

gers berechtigt ist, spätestens drei Monate vor Ablauf der 

in § 11 Abs. 3 bis 6 GewO 1973 festgelegten sechsmonatigen 

Frist um die Erteilung einer Konzession ansucht, die der 

gemäß § 11 Abs. 3 bis 6 GewO 1973 weiter ausgeübten voll­

inhaltlich entspricht." 

6. Nach § l5b Abs. 4 werden folgende Abs. 4a und 4b eingefügt: 

"(4a) § 335a GewO 1973 findet in Verfahren auf Grund die­

ses Bundesgesetzes keine Anwendung. 

(4b) Auf Grund des Bescheides, mit dem eine Konzession 

erteilt wurde, hat die Bezirksverwaltungsbehörde einen Ge­

werbeschein auszufertigen, aus dem ~er Inhaber de~ Konzes­

sion, die gen aue Bezeichnung des Gewerbes sowie der Stand­

ort der Gewerbeausübung, gegebenenfalls eine Beschränkung 

auf Grund einer etwa erteilten Nachsicht vom Befähigungs­

nachweis oder andere Bedingungen, Beschränkungen oder Auf­

lagen, und das Datum des 'Bescheides ersichtlich sind." 
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7. § 15b Abs. 5 lautet: 

"(5) In den Fällen, in denen gegen den Bescheid des Lan­

deshauptmannes eine Berufung zulässig ist, entscheiden 

über die Berufungen in Angelegenheiten dieses Bundesgeset­

zes die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern." 

8. § 16 Abs. 2 lautet: 

"(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 

5 sowie bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 366 Abs. 1 Z 

1 GewO 1973 hat die Geldstrafe mindestens 5 000 S zu be­

tragen. Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 6 und 

7 hat die Geldstrafe mindestens 20 000 S zu betragen." 

9. § 19 Abs. 3 lautet: 

"(3) § 3a Abs. 2, § 5 Abs. 3 bis 6, § 5 Abs. 8, § 8 Abs. 

1 und 2, § 15b Abs. 6, § 15d Qnd § 18 dieses Bundesgeset­

zes, in der Fassung BGB1. Nr. 126/1993, treten mit In­

krafttreten des Abkommens über den Europäischen Wirt­

schaftsraum in Kraft." 

10. Nach § 19 Abs. 3 werden folgende Abs.<3a und 3b eingefügt: 

"(3a) § 5 Abs. 1 und 2 dieses Bundesgesetzes, in der Fas-

sung BGBI. Nr. 126/1993 und BGBI. Nr. /1993, treten mit 

1. Juli 1993 in Kraft. 

(3b) § 1 Abs. 3, § 4 Abs. 1 Z 2, § 5 Abs. 7, § 15b Abs. 

4a, 4b und 5 und § 16 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes, in der 

Fassung BGB1. Nr. /1993, treten mit 1. Juli 1993 in 

Kraft." 

11. § 19 Abs. 4 lautet: 

"(4) § 5 Abs. 7, in der Fassung BGB1. Nr. /1993, und 
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§ 5a, in der Fassung BGB1. Nr. 453/1992, treten mit dem 

Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen Wirt­

schaftsraum, § 6b, in der Fassung BGB1. Nr. 453/1992, 

tritt mit 1. Juli 1993 außer Kraft." 

Es wird beantragt diesen Antrag unter Verzicht auf die 

erste ~esung dem Verkehrsausschuß zuzuweisen. 
! 
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VORBLATT 

Problem: 

Durch das Inkrafttreten der Novelle zur Gewerbeordnung 1973 

(BGBl. Nr. 29/1993) und das Nichtinkrafttreten des EWR am 

1.7.1993 würde es bei der Vollziehung des Güterbeförde­

rungsgesetzes teilweise zu Problemen kommen. 

Ziel: 

Anpassung des Güterbeförderungsgesetzes an die Gewerbeord­

nung. 

Problemlösung: 

In einigen Bestimmungen des Güterbeförderungsgesetzes wird 

das Inkrafttreten von Bestimmungen, die erst mit dem Inkraft­

treten des EWR-Abkommens in Kraft treten (BGBl. Nr. 126/1993), 

vorgezogen; ebenso werden die Verweise'auf die Gewerbeordnung 

in der ab 1.7.1993 geltenden Fassung berichtigt und klarge­

stellt. 

Alternativlösungen: 

Keine 

Kosten: 

Keine 

EG-Konformität: 

Ist gegeben, da es sich größtenteils nur um ein teilweises 

Vorziehen der Geltung der Novelle zum Güterbeförderungsgesetz 

im Rahmen der EWR-Anpassung (BGB1. Nr. 126/1993) handelt. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

Durch die Novelle der Gewerbeordnung, BGB1. Nr. 29/1993, die 

mit 1. Juli 1993 in Kraft treten wird, und aufgrund des. Nicht­

inkrafttretens des Abkommens über den Europäischen Wirt­

schaftsraum mit 1. Juli 1993 ist es notwendig, einige Bestim­

mungen und Zitate im Güterbeförderungsgesetz zu ändern und 

einige Bestimmungen, die erst mit dem EWR in Kraft treten wür­

den, vorzuziehen. Insbesondere ist - da die Gewerbeordnung im 

Rahmen des Güterbeförderungsgesetzes subsidiär anzuwenden 

ist - festzulegen, daß hinsichtlich der Subsidiarität die Be­

stimmungen der Gewerbeordnung für bewilligungspflichtige ge­

bundene Gewerbe anzuwenden sind. 

Darüber hinaus soll im Rahmen dieser Novelle auch die derzeit 

beim Verfassungsgerichtshof anhängige Bestimmung über die Zu­

ständigkeit der unabhängigenVerwaltungssenate als Berufungs­

instanzen in Administrativangelegenheiten saniert werden. 

Dazu wird es erforderlich sein, daß vor Kundmachung dieses 

Bundesgesetzes die Zustimmung aller Länder zu dieser Be­

stimmung (§ 15b Abs. 5) eingeholt wird. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgeset­

zes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG ("Angelegenheiten 

des Gewerbes und der Industrie"). 
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Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 3): 

Hier wird klargestellt, daß nunmehr subsidiär neben den allge­

meinen Bestimmungen der Gewerbeordnung jene besonderen Bestim­

mungen der Gewerbeordnung, die für bewilligungspflichtige ge­

bundene Gewerbe gelten, anzuwenden sind. 

Zu Z 2 und 3 (§ 3 Abs. 1 und 6 und § 4 Abs. 1 Z 2): 

Hier handelt es sich um eine Anpassung der Zitate an die Ge­

werbeordnungs-Novelle. 

Zu Z 4 (§ 5 Abs. 1 und 2): 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich jener der EWR-An­

passungsnovelle. Aus formalrechtlichen Gründen muß sie jedoch 

zeitlich vorgezogen werden, da es ansonsten bis zum Inkraft­

treten der EWR-Novelle keine entsprechenden Regelungen gä,be 

und bei Inkrafttreten des EWR ansonsten nochmals eine Novel­

lierung durchgeführt werden müßte. 

Zu Z 5 (§ 5 Abs. 7): 

Hier wurden die Zitierungen richtiggestelreund, da das Güter­

beförderungsgesetz keine Bedarfsprüfung mehr kennt, die Be­

stimmung entsprechend angepaßt. 

Zu Z 6 (§ 15b Abs. 4a und 4b): 

Durch Abs. 4a wird die Möglichkeit der Verfahrensdelegation an 

die Bezirksverwal tungsbehörde aus Gründen der Einhei tl,ichkei t 

der Vollziehung ausgeschlossen. 

Abs. 4b regelt die Ausstellung des Gewerbescheines. 

Zu Z 7 (§ 15b Abs. 5): 

Der Verfassungsgerichtshof hat in einem Erkenntnis zu § 51 

VStG festgestellt, daß im Falle der Übertragung von Angelegen­

heiten auf die unabhängigen Verwaltungssenate vor Kundmachung 
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einer solchen Ubertragungsbestimmung die Zustimmung der Länder 

einzuholen ist. Es wäre daher auch in diesem Fall vor Kundma­

chung des Gesetzes die Zustimmung der Länder zu § l5b Abs. 5 

einzuholen. 

Zu Z 8 (§ 16 Abs. 2): 

Hier handelt es sich nur um eine Richtigstellung der Zitate. 

Zu Z 9, 10, und 11 (§ 19 Abs. 3 bis 4).: 

Die Inkrafttretensbestimmungen sind entsprechend anzupassen, 

wobei zu berücksichtigen ist, daß die EWR-relevanten Bestim­

mungen noch nicht in Kraft sind, und sicherzustellen ist, daß 

es nach dem Inkrafttreten aller EWR-relevanten Vorschriften zu 

keiner Normenkollision kommt. 

522/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 9 von 9

www.parlament.gv.at




